
PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
§ 9 BauGB, BauNVO 
  
1) Bauweise 
 § 9 (1) 2 BauGB, § 22 (4) BauNVO  

Im Plangebiet wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. Die Gebäude dürfen in offener Bauweise auch mit Längen über 50,0m
errichtet werden. Der seitliche Grenzabstand gemäß § 6 LBO muss jedoch eingehalten werden. 

 
Hinweise:  
Die Festsetzungen der Planzeichnung Teil A der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 ändern innerhalb des Geltungsbereiches
der Planänderung die durch Baugrenzen definierte Abgrenzung der überbaubaren Grundstücksfläche sowie die zulässige Bauweise.  
Die Festsetzung des Textes Teil B der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 definiert für den Geltungsbereich der Planänderung
die zulässige Bauweise.  
Die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 29 für das Gebiet „Johann-Fleck-Straße“ behalten weiterhin ihre
rechtsverbindliche Gültigkeit auch für die vorliegende 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29. (Hinweis: Teil B-Text des B-Planes
Nr. 29 im Anhang der Begründung zur 2. Änderung des B-Planes Nr. 29) 


